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Bauabschnitt 2

Vorhabenbezogener

Bebauungsplan 

„Solarpark Laßbach“

13.2.2 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für
           Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
           Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von
           Gewässern 

Gefertigt :  Schrozberg, den 26. 01. 2024

Zeichenerklärung

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
nach §12 BauGB
mit Erschließungsplan

„Solarpark Laßbach“                                       Inkraftgetreten:

Landkreis Hohenlohekreis
Stadt Künzelsau
Gemarkung Laßbach
Gewann Berg

Flächenhafte Bindung für
die Erhaltung von Vegetation

Flächenhaftes Pflanzgebot
§9 Abs.1 Nr. 25a BauGB PfG

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft.
§9 Abs.3 Nr. 20 BauGB

M

N

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB)   am  

Ortsübliche Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses (§ 2 (1) BauGB)    am  

Beschluss der frühzeitigen Beteiligung im
Gemeinderat (§ 3 (1) BauGB)   am 

Bekanntmachung der frühzeitigen öffentlichen
Beteiligung (§ 3 (1) BauGB)   am 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
(§ 3 (1) BauGB) vom  bis 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TöB
(§ 4 (1) BauGB) vom  bis 

Auslegungsbeschluss (§ 3 (2) BauGB)   am 

Ortsübliche Bekanntmachung des
Auslegungsbeschlusses (§ 3 (2) BauGB)   am  

Öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB) vom  bis  

Satzungsbeschluss (§10 (1) BauGB)   am 

Genehmigung durch „Untere
Baurechtsbehörde“ (§10 (2) BauGB)   am     

Ortsübliche Bekanntmachung der
Genehmigung (§ 10 (3) BauGB)   am 
____________________________________________________________________________

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser 
Satzung mit seinen Festsetzungen und 
ör t l ichen Bauvorschr i f ten durch 
Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit 
den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates übereinstimmt und 
dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften 
beachtet wurden.

Stefan Neumann  Stefan Neumann
Bürgermeister  Bürgermeister

Verfahrensvermerke

Künzelsau, den  ………………. Künzelsau, den ……...………..

Aufgestellt: …...…..…………… Ausgefertigt: …...…..……………

· Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.3634), zuletzt 

geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S.4147).

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I 

S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I. S. 1802).

    Textteil

· Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2019 (GBl. S. 313).

1. Allgemeine Festsetzungen

Dem Vorhaben- und Erschließungsplan „Hofgut Hachtelwiesen“ liegen folgende Vorschriften zugrunde:

7. Grünflächen Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

· Die Intensivweide wird Richtung Süden erweitert. Es ist eine Fläche von min. 1 ha vorgesehen.

Landwirtschaft

· Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 

gültigen Fassung.

· Der an das Plangebiet angrenzende Streuobstbestand ist nicht im Zuge der Bebauung zu befahren 

oder als Lagerfläche zu nutzen. (Schutzgut Tiere und Pflanzen)

3. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB i. V m §§ 1 – 11 BauNVO)

Gemäß dem im Anhang beigefügten Vorhabenplan (Lageplan, Ansichten und Schnitte) sind zulässig:

· Bei der Umlagerung und Verwendung der Steine, in denen die Zauneidechse gesichtet wurde, können 

Tötungen vermieden werden, wenn diese Arbeiten in den Zeiträumen April-Mai oder September 

durchgeführt werden, da die Tiere in diesen Zeiträumen außerhalb der Winterruhe und Eiablagezeit 

aus dem Arbeitsbereich flüchten können. Im Bereich des Feuerlöschteiches ist ein 

Reptiliensteinhaufen mit einer frostfreien Auskofferung, Sandlinsen und Totholzanteilen anzulegen. 

(Schutzgut Tiere und Pflanzen)

· Erweiterung der Wirtschaftsgebäude

· Errichtung und Umnutzung zu Wohnräumen im 1. und 2. OG des bestehenden Wirtschaftsgebäudes 

und über den Garagen mit max. 3 Wohneinheiten.

· Errichtung einer Mistplatte

· Ein Monitoring zum Bestandserhalt des Bluthänflings ist im 1. und 2. Jahr nach Beendigung der 

Baumaßnahmen durchzuführen und der Unteren Naturschutzbehörde zu übermitteln. (Schutzgut 

Tiere und Pflanzen)

· Die bauvorbereitenden Räumungsarbeiten sind im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung zu 

überwachen, in der besonders auf das Vorhandensein von Amphibien geachtet wird, welche die 

Bereiche als Wanderkorridor nutzen können, so dass diese ggf. abgelesen und an eine ungefährdete 

geeignete Stelle umgesetzt werden. (Schutzgut Tiere und Pflanzen)

· Im Bereich des Feuerlöschteiches werden weitere acht Bäume gepflanzt.

5. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB i. V m § 14 BauNVO)

Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zugelassen. Der Waldabstand 

von 30 m ist in jedem Fall einzuhalten.

· Erweiterung des bestehenden Stallgebäudes

· Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ist auf einen sparsamen und schonenden 

Umgang mit Boden zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das unvermeidbare Maß zu 

beschränken. (Schutzgut Boden)

· n Des Weiteren sollten alle vom Freien zugängliche Schächte, Abgänge und Becken so konstruiert 

werden, dass sie nicht als Fallen fungieren – entweder mittels engmaschiger Gitter oder 

Ausstiegsmöglichkeiten. (Schutzgut Tiere und Pflanzen)

2. Sonstige Sondergebiete (§ 11 BauNVO)

· Wo möglich, sollten Gehölze erhalten werden. Zum Schutz der Habitatstrukturen des Bluthänflings 

sind Sträucher um den Feuerlöschteich zu erhalten und eine extensive Nutzung der Fläche ist 

beizubehalten. (Schutzgut Tiere und Pflanzen)

Darüber hinaus können gemäß § 12 Abs. 3 BauGB im Bereich eines Vorhaben- und Erschließungsplan 

von § 9 BauGB sowie § 74 LBO Baden-Württemberg abweichende Festsetzungen getroffen werden.

· Errichtung von max. 2 weiteren Stallgebäuden

· Es ist darauf zu achten, dass keine Habitatbereiche, wie tiefe Spurrillen, im Zuge der Bauausführung 

entstehen. (Schutzgut Tiere und Pflanzen)

· Errichtung eines Büroraumes ausschließlich für landwirtschaftliche Zwecke

6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

· Errichtung von Garagen für Fahrzeuge und Schlepper

· Errichtung von Wirtschaftsräumen

4. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB i. V m §§ 16 – 21a BauNVO)

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist gemäß § 19 BauNVO mit 0,4 festgesetzt. Flächen mit 

wasserdurchlässigen Belägen werden nicht mit angerechnet.

Die maximale Gebäudehöhe wird gemäß § 19 BauNVO auf 12,50 m Höhe festgelegt, gemessen ab der 

Erdgeschossfußbodenhöhe des jeweiligen Gebäudes.

Die Fußbodenhöhe der neuen Stallgebäude muss min. 0,5 m über dem bestehenden Gelände liegen.

· Im Zuge der Bebauung ist darauf zu achten, dass keine Schadstoffe in den Boden eingetragen 

werden. (Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen)

· Fällungen und Rodungen von Gehölzen und Abrissarbeiten dürfen zum Schutz der Brutvögel nicht 

während der Brutzeit und Aufzuchtzeit der Jungvögel zwischen Anfang März bis Ende September 

vorgenommen werden. (Schutzgut Tiere und Pflanzen)

· Es sind insektenfreundliche Beleuchtungsmittel zu verwenden. (Schutzgut Tiere und Pflanzen)

· Die verbleibenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen bezüglich der Schutzgüter Wasser, Klima und 

Luft, Landschaftsbild und Mensch und Gesundheit müssen im Weiteren nicht gesondert ausgeglichen 

werden, da die Schutzgüter nicht von besonderer Bedeutung sind und die Beeinträchtigungen damit 

durch die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung des Schutzgutes Biotope miterfasst werden.

· Die Feldhecke wird Richtung Norden und Süden verlängert, in der Summe werden 400 m² Hecke 

gepflanzt.

· Außenwände sind zu verputzen oder mit Klinker, Holz oder Metall zu verschalen. Grundsätzlich ist die 

Verwendung von grell leuchtenden oder reflektierenden Farben bzw. Materialien nicht zulässig.

· Zulässig sind Gebäude mit Satteldach und einer Dachneigung von 5° bis 35° oder Pultdach bzw. 

Flachdach mit einer Dachneigung von 0° bis 30° zu errichten. Die Dacheindeckung hat mit roten bis 

rotbraunen Farbtönen zu erfolgen.

· Werbeanlagen sind unzulässig.

9. Solarenergie

Seit Mai 2022 gilt die Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen gemäß § 8a bzw. § 8b 

Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg. Es wird auf die aktuell geltenden Vorschriften verwiesen.

8. Örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 LBO

Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden Natur und 
Landschaft

Allgemein:

· Bei der Umlagerung und Verwendung der Steine, in denen die Zauneidechse gesichtet 
wurde, können Tötungen vermieden werden, wenn diese Arbeiten in den Zeiträumen 
April-Mai oder September durchgeführt werden, da die Tiere in diesen Zeiträumen 
außerhalb der Winterruhe und Eiablagezeit aus dem Arbeitsbereich flüchten können. 
(Schutzgut Tiere und Pflanzen)

· Der an das Plangebiet angrenzende Streuobstbestand ist nicht im Zuge der Bebauung zu 
befahren oder als Lagerfläche zu nutzen. (Schutzgut Tiere und Pflanzen)

· Wo möglich, sollten Gehölze erhalten werden. Zum Schutz der Habitatstrukturen des 
Bluthänflings sind Sträucher um den Feuerlöschteich zu erhalten und eine extensive 
Nutzung der Fläche ist beizubehalten. Im Bereich des Feuerlöschteiches ist ein 
Reptiliensteinhaufen mit einer frostfreien Auskofferung, Sandlinsen und Totholzanteilen 
anzulegen. (Schutzgut Tiere und Pflanzen)

· Die bauvorbereitenden Räumungsarbeiten sind im Rahmen einer ökologischen 
Baubegleitung zu überwachen, in der besonders auf das Vorhandensein von Amphibien 
geachtet wird, welche die Bereiche als Wanderkorridor nutzen können, so dass diese ggf. 
abgelesen und an eine ungefährdete geeignete Stelle umgesetzt werden. (Schutzgut 
Tiere und Pflanzen)
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§ 5 Abs.2 Nr.1 §9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung

15.13 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §23 BauNVO

3.5 Baugrenze

3. Bauweise, Baugrenze, Baulinie

§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB

13. Planungen , Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz ,zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB

13.2.2 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

12.1 Flächen für die Landwirtschaft

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden,Natur und Landschaft.

12. Flächen für die Landwirtschaft und Wald

15. Sonstige Planzeichen

$ 9 Abs. 6 BauGB

Grünfläche

M

Grund-
flächenzahl

Gebäudehöhe

Dachneigung

Art der baul. Nutzung
SO

PV

Entwurf

Übersicht ohne Maßstab
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